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®rgan fiir bir offiwüru Publikationen be«? fdjnieijer. (Sriuerbeorrrino.

2t. ©oHcn, be» 8. fMitquft 1890.
IStfcbeint je SamftagS unb îoîret per Quartal Çr. 1. 80.

îpterate 20 (ftê. per lfßnltige Sßetit^etle.

Sebaîtion, êrpebition, ®rucf <Ür Berlag uon p. §enn-ßarbttur, 5t. Walten.

Üöodjenfprndj:
îlnb faff es fein, unb ntufj es fein, ba ijifff Kein gieren unb ^rennen:

in bie "Jîcffefn frifdf Hinein. fo werben (te bid) nidji Brennen.

3>te Dlatiir bcè Äonfurrcitj-- unb
(Submifftoitênieîeirê unfrer $eit.

SSortrag non Slrdptctt tînt il H eftier, ge»

batten an ber (epten ®elegirtenuerfammlung
beS St. Wallifdjen tant, ©eiuerbeoerbaiibel

itt 9iorfd)ad).

(gortfeltung.)

SiS ju ben 50er Safjren war bie Sergebung non 9Ir=
beiten unter ber fèanb allgemein ; mit bent überhanbnehmenben
©ifenbahnbau ift fobann bie Serafforbirutig perft nur größerer
Slrbeiten ttnb Sieferungen erfolgt, unb ift an Stelle beS ntünb=
lidtjen SerhanbelnS baS fdjriftliche Sanjleioerfafjren getreten.

Statt finb fautn reibt 30 3af)re oerfloffen, feitbent matt
au§ 3tadfid)t auf ben ©ewerbeftanb baS ©ubmiffionSwefen
auf bie öffentlichen 3lrbeitS= unb 2ieferungS=Sergabungen all«
gemein eingeführt hat, in ber SJteinung, bamit bem Seirf)t=
iinn bon Slfforbanten p fteuern unb eine leibenfchaftliche
§erabfteigung ber greife mtb barauf geftüßte Sßfufcharbeit 31t

berhüten. Siefelben ©riinbe werben fegt gegen baS ©ub=
wifftonSberfahren geltenb gemacht, inbent baSfelbe baS un=
finnige Unterbieten gerabe auf bie ©piße getrieben habe. Stuf
bet Starnberger 2anbeSauSftellung bon 1882 mar p lefen:

„Sem £>anbmerf hilft fein SReichSftatut
SBenn ©ubmiffion es macht faput."

ejls©

Saß eine Reform nothwenbig ift mit bem ©ubmiffionS=
mefen, barüber ift feßon SllleS einig, aber über baS wie
nicht-

Sr. g- 6- £>uber fitdbjt in einem Suche ©lieb für ©lieb
auf, für bie Selten bon aUmälig fich eiugefchlichenen 3Jiife=

ftänben im ©ubmiffionSwefen, um fie auf bem 23Sege beS

©inbringenS aufpbecîen unb 31t torrigiren. SaS fomplipte
Hebel, an bem unfere Snbuftrie im SlUgemeinen unb unfer
Kleingewerbe im Sefonbern leibet, befte£)t :

3m gorciren beS ©efcßäfts ohne SftüdEficht auf ben oor=

liegenben Sebarf unb auf ^Rentabilität unb in ber blofjen
SßreiSfonfurrenj anberfeits, welche ber Sonfurrens burd) unb

für Qualität unb Sßerth baS $elb abringt; ba fißt baS

§auptübel. Sie Slbßülfcmittel bagegett will man finben einer*

feitS in ber ©rhöhung ber Qualität, als forreftio gegen bie

SRaffenprobuftiou unb anberfeits in ber ©inbämmuug ber

nid)* redjnettben illopalen Sonfurrenj. (Siefe unb nicht bie

Freiheit ber Sonfurreng ift ber eigentliche ©iß beS UebelS.)

©egenüber Unterbietung unb QualitätSPerfchlechterung finb
nur borfidjtige Kalfulation unb QualitätSPerbefferungeu ins
©efecht p führen, anbere Staffen sunt Konfurrengfampfe
haben wir feine.

Sie Sonfurreng burdf) SßreiS mufi in bie Konfitrreng burdfj

Qualität ober Söertf) übergehen, wenn fie ehrlich unb erfprieß*
lieh fein foil. Sticht bie Seoorpgung beS SRinbeftforbernben

§djumjrriJrljr ®anî>iurrk0nm|îer! merket für ÖBnrr gritting!
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Land

Orqan für die ofstmllrn Publikationen des schweizer. Geiverbevereins.

Zt. Gallen, den S. August I8SV.
Erscheint se Sanistags und 'ostel per Quartal Fr. 1. 80.

Inserate M Cts. per Ispdltige Petitzeile.

Redaktion, Expedition, Druck ck Verlag von W. Senn-Karbirur, St. Galten.

Wochensprnch:
And soll es sein, und muß es sein, da hilft kein Zieren und Z rennen:
Krcif' in die Aessel'n frisch hinein, so werden sie dich nicht brennen.

Die Natur des Konkurrenz- und
Submissiousweseus unsrer Zeit.

Vertrag von Architekt Cm il K estler, ge-
halten an der lenten Delegirtenversauimlung
des St. Gallischen kaut. Gcwerbcverbandes

in Rorschach.

(Forlsetzung.Z

Bis zu den öller Jahren war die Vergebung von Ar-
beiten unter der Hand allgemein; mit dem überhandnehmenden
Eisenbahnbau ist sodann die Verakkordirung zuerst nur größerer
Arbeiten und Lieferungen erfolgt, und ist an Stelle des münd-
lichen VerHandelns das schriftliche Kanzleiverfahren getreten.

Nun sind kaum recht 30 Jahre verflossen, seitdem man
aus Rücksicht auf den Gewerbestand das Submissionswesen
auf die öffentlichen Arbeits- und Lieferungs-Vergabungen all-
gemein eingeführt hat, in der Meinung, damit dem Leicht-
sinn von Akkordanten zu steuern und eine leidenschaftliche
Herabsteigung der Preise und darauf gestützte Pfuscharbeit zu
verhüten. Dieselben Gründe werden jetzt gegen das Sub-
missionsversahreu geltend gemacht, indem dasselbe das nn-
sinnige Unterbieten gerade auf die Spitze getrieben habe. Auf
der Nürnberger Landesausstellung von 1882 war zu lesen:

„Dem Handwerk hilft kein Reichsstalut
Wenn Submission es macht kapnl."

Daß eine Reform nothwendig ist mit dem Submissions-
wesen, darüber ist schon Alles einig, aber über das wie
nicht.

Dr. F. C. Huber sucht in einem Buche Glied für Glied
auf, für die Ketten von allmälig sich eingeschlichenen Miß-
ständen im Submissionswesen, um sie auf dem Wege des

Eindringens aufzudecken und zu korrigiren. Das komplizirte
Uebel, an dem unsere Industrie im Allgemeinen und unser
Kleingewerbe im Besondern leidet, besteht:

Im Forciren des Geschäfts ohne Rücksicht auf den vor-
liegenden Bedarf und auf Rentabilität und in der bloßen
Preiskonkurrenz anderseits, welche der Konkurrenz durch und

für Qualität und Werth das Feld abringt; da sitzt das

Hauptübel. Die Abhülfcmittel dagegen will man finden einer-

seits in der Erhöhung der Qualität, als korrektiv gegen die

Massenproduktion und anderseits in der Eindämmung der

nicht rechnenden illoyalen Konkurrenz. (Diese und nicht die

Freiheit der Konkurrenz ist der eigentliche Sitz des Uebels.)
Gegenüber Unterbietung und Qualitätsverschlechterung sind

nur vorsichtige Kalkulation und Qualitätsverbesserungen ins
Gefecht zu führen, andere Waffen zum Konkurrenzkampfe
haben wir keine.

Die Konkurrenz durch Preis muß in die Konkurrenz durch

Qualität oder Werth übergehen, wenn sie ehrlich und ersprieß-
lich sein soll. Nicht die Bevorzugung des Mindestfordernden

Schweizerische Handwerksmeister! werket skr Eure Zeitung!
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allein fann bap tierhelfen, e§ muß eine RUlberung bicfeS

SpftemeS eintreten unb bad ifi eine erjtef)eriidE)e Slufgabe
nidjt non beute auf morgen, fonbern aitS langer §anb, mit
ber pgleid) meiftenS bie Rücfficßt auf ben Steuerbeutet Der*

bunben ift. Stoff burd) (ginbringen ins Oetail unb Per*

mittelft beS 3ufommentoir£enS alter maßgebenber gaftoren
fann geholfen roerbeu. Ourd) guten, feften Sßillen unb Eoit=

fequenteS Seßarren fönnen bie jeßigen SluSnaßmeit guter
Srobuftion pr Regel unb bie bisherige Regel auf Sillig
unb Schlecht pr 9lu8na£)me toerben.

Siele gaftoren miiffen bap mittoirfen pr Skiterbeför*
berung ber SubmiffiouSfrage : ©ingelne gnbuftriefle, bereu

Korporationen, Serbänbe ober Sertretitngen, ©eroerbe* unb

HaubelSfammern, Sereine, bie StaatSoertoaltungen, ®emeiitbS*

behörben, Sauherren unb baS faufenbe Sublifum, fomie auch

ber Arbeiter, bem bie Serbefferuug ber Srobitftion Sortheile,
aber and) Spießten proeist. Oabei mirb aber burch bie

bloße Slufhebung ber freien Konfurreng natürlich ba§ llebel
nicht ohne SSeitereS beseitigt, roie es beliebt p machen auch

fchou oerfucßt morben ift. Slit einem SorpgSrecßt beS IRinbeft*
forbernben muß bei ber Konfurrenz freilich feftgehalten mer-

ben, aber nicht an einer SorpgSpflicht beSfelbett. OaS Ser*
bingungSroefen fteht in engem ^ufammenhange mit ber att=

gemeinen grage ber StaatSinterDentiou unb Staatsprobuftion,
im Mahnten einer ©eroerbcorbuung!

Oer Staat hat nicht ben Stanbpuutt beS Spefulauten,
nid)t bie haare Rentabilität bei feineu öffentlichen Slrbeiten,
fonbern auch bie Sortheile unb baS 2Bof)lergef)en größerer
SolfSfreife im Singe ju behalten. (Sine gleichmäßige Seriicf=

fidjtigung ber gleihroicßtigen Sänfte bebarf and) öerfcßtebene

Slittel. 2Benn ©efeße oon Slngebot unb Rachfrage bie Unter*
neßmungSluftigen geniren, unb fo lange ber ®eroerbeftanb
nicht beffer ïalfuliren lernt, fo lange ihn Srobneib unb'RUß*
gunft p uurentabetu Offerten anreihen unb roegleiten, fo
lange gibt es fein roirffameS Heilmittel gegen unfere Sub*
miffionS=Uebelftäube.

®S beftcht ein häßlicher SBiberfprud) zwifcßen bem gemein*
nüßigen 3med öffentlicher Sauten unb bem gemeinfd)äölid)eu
Serfahren, baS fo häufig bei ihrer Sergebung pr Slnroenbuug
fommt, bei Siufeeracbtlaffung ber ®utetonEnrreng gegenüber
ber SreiSfonfurrenz! Oie freihänbige Sergebung follte als
RuSuaßme häufiger Slnroenbung finben föntten pr görberung
ber Sautecßnif unb ber Kuujt, auch bie oon p 3<ät
erneute engere Konfarrenz, in Sbroeicßuug oon ber jeßigen,

p einfeitig pra£tifd)eit Schablone ber allgemeinen Submiffion.
Sei SlrbeitSPergebuuger. fönnen f^reistabellen unb Submif*
fion§=Statiftifen bie UnterbietungSfonfurrenz erfeßeu, ihre jähr*
liehe ©rneuerirng oorauSgefeßt unb mit Sorgfalt burchgeführt.

Su Suriê roerben für foldie ftäbtifche Oarife geuiifchte
SerififafionS *Kommiffionen eingefeßt oon ben Sßubifat*
Sammern. Sine SübmiffiouS=Statiftif, roie fie in Srfuhen
amtlid) angeorbuet roorben ift, nach ber ©iuleitung oom Ser*
banbe beutfeher 2lrd)iteftcn unb 3ngeuieur*Sereiue oon 1880,
oerßütet and) ba§ Hcrunterfchrauben ber Soranfdjläge, auf
®runb früherer otelleidjt fehr leichtfinuiger SubmifftonS*
llnterbietungen. Rlan barf tool)! biefer SropiS bie hohe

Slüthe funftgeroerblicher Oßätigfeit im Sauroefen befonberS
granfreid)S pfchreiben. Sofitioe ©rfaßmittel für bie mit ber

Submiffion gegebenen Dbjeftioität, Sparfamfeit unb bequeme
Sergebung finb:

1. (Sine mit ber ®inbeitlid)feit beë SerfaßreuS gegebene

Konzentration beë SnformirungSroefettS über bie SeiftuitgS*
fähigfeit unb SertrauenSroiirbigfeit ber Submittenten. (OaS
würbe bie foliben Seroerber förbern.)

2. Oie Rieberfeßitug pgn ftänbigen gemifchten SefcßaffungS*
unb Ucbcrnal)me*Kommiffioucn mürbe für baS gefammte

SieferuuqSroefen p öffentlichen Sergebungen Pon großem
Rußen fein.

3. Stäubige ©ppertifen, b. h. Sd)iebSgerid)te, föitnten
oieleu Streitigfeiten unb St'03eßfofteu oorbeugeu unb fomit
manche große Schäbigungen oerhüten.

4. Oie RlaterialprüfungSanftalten füllten über bloße
geftigfeitSproben hinaus erroeitert Werben, auf cheniifdje unb
aubere phhfifalifche (SigenfcEjaften unb auf alle garantirten
ober p garantirenbeu 2BiberftanbSfäf)igfeiten überhaupt.

Rur bann fann bireft ben fozialpolitifheu RUßftänben,
bie in ber fpftematifeßen SePorpguitg ber Rlinbeftangebote
liegen, oorgebengt roerben, roenn pr ©rleidjterung ber Kalfula*
tioit ber Umfang ber p oergebenben Seiftung sugleich mög*
lieh ft genau beftimmt unb bie Sauteiter, Serroalter, Sehörben
unb Sauherren bie SorauSmaße unb üualitätsbeftimmungen
fo genau ausarbeiten unb bie Sebingungen unb geraten pr
llebernahme fo flar beftttiren, baß feine Selbfttäufdjung feitenS
ber Seroerber möglich ift- Unflare unb unüollftänbige gaffung
in biefen SegieEjuttgen heißt ben Unternehmungsluftigen aufs
®iS führen unb prellen; jebenfallS roirb baburd) bequemes,
leichtfinuigeS Scßäßen unb Seranfchlagen, baS nicht rechnenbe
Unterbieten großgepgen! ®S muß ein 3maug 51t richtiger
Kalfulation unb pr Sßritfung oon Soraufcßlägen burd) ®iu*
gehen auf bie 2luSführungS*OetailS unb bie Serüdfid)tigung
beS Sefd)affung?3roctfeS, burch SuSfdjluß jebeS Rachgebotec*
unb burch gujiehüng Pon Sad)üerftänbigeu bei Srüfuug 0011

Uebernahmsofferteii, befteßen.

Oiefer 3wng fann auch bariu befteheu, baß beim SluS*

feßreiben feine Soranfdjläge mitgetheilt roerben, um nad)

Srojenteu abbieten gu fönuen, fo baß bie Submittenten ihre
UebernahmSpreife burd) Salfulation ftellen müffen, burd)
Selbftrecßnung, menu fie bap fähig finb. ®ine rafdie 3"=
fdjlagSentfchcibung, prompte Slbredfnuug unb bie ®eftattung
üott SerpgSjiufen bei Ueberfchreituug einer RbphlungSfrift
roürbe bann bie Sertrag?oerl)ältniffe nicht als oom Stanb*
punfte eineê DRachttjaberS, fotibern oon freifinttigen Rönnen
auSgeßenb, aufgeftellt fein laffett.

2Ba§ allgemein furg überfidjtlid) gufammengebrängt oorge*
fdilagen roerben follte, ift golgenbeS:

1. 2lu ber allgemeinen öffentlichen SubmiffionSfonfurrenj
ift prinjipiell feftphalten.

2. Oem üßrin^ip uubefchabet aber fönnen beffen 2lul=
roüchfe unb Ueberfreibuttgen eingebämmt unb befeitigt roerben.

Oie Riittel h ep liegen einmal in ber jeweiligen geft*
feßuug ber oerfdjiebeneu Kombinationen pr ®rfeßuug ber

Sreiefonfurreng im 2Bege bes SubmiffionSfhftemS, burd) ba§

CnalitätSfonfurrenperfahren nad) RUifteroorlage, bie SorauS*
feftftellung eines geheim gu haltenben RlinimalpreifeS. Slnber*

feitS finb als weitere ®rfaßmittei bei ber Konfutrenj anpfeifen:
a. Oie allgemeine, abroechfelnb fombinirte öffentliche 2luS*

fhreibung, b. 2luSfhrei6uug mit Slnroenbung ber Sefhräufung
beim 3"fhlag unb im SluSbietungSoerfahren, c. ber frei*
hänbigeu Uebertragung, d. ber eigentlihen Regie (intéressée
par économie), e. unter llmftäitben auf ber Sluöloofung
ober Seoorjugung beS OurhfhnittSangeboteS, unb f. ber

uneingefhränfteu SluSroahl unter ben Submittenten! OaS
91 lies mit Sorauobeftimmnug ber geeigneten gälle für bie

alternirenbe SergebungSroeife, mit SorauSbeftimmung ber

Seroerber *Scäirfe ober eines SerfonalturnuS unb mit ber

®rlethterung ber Sreiefalfulatiott burd) ißreiStabellen unb

SubmiffionS=Statiftifen unb bei bem Korreftioe ber Seroerb*

ungSfäßigfeit ober Unfähigfeit burd) gäßigfeitSattefte unb

Sietungsfaution.
Seim 2lfforboergebeu herrfht Diel hiUmöfeS unb fcfjleppen*

beS Serfaßren; engherzige Serflaufulirungen, bie gegen baS

Sriuzip bér ®leihberehtiguug geridjiet finb, ho&en fih p

IM Illugrirte schweizerische Handwerker-Zeitung

allein kann dazu verhelfen, es muß eine Milderung dieses

Systemes eintreten und das ist eine erzieherische Aufgabe
nicht von heute auf morgen, sondern ans langer Hand, mit
der zugleich meistens die Rücksicht auf den Steuerbeutel ver-
bunden ist. Bloß durch Eindringen ins Detail und ver-
mittelst des Zusammenwirkens aller matzgebender Faktoren
kann geholfen werden. Durch guten, festen Willen und kon-

seqnentes Beharren können die jetzigen Ausnahmen guter
Produktion zur Regel und die bisherige Regel auf Billig
und Schlecht zur Ausnahme werden.

Viele Faktoren müssen dazu mitwirken zur Weiterbeför-
derung der Submissionsfrage: Einzelne Industrielle, deren

Korporationen, Verbände oder Vertretungen, Gewerbe- und

Handelskammern, Vereine, die Staatsverwaltungen, Gemeinds-
behörden, Bauherren und das kaufende Publikum, sowie auch

der Arbeiter, dem die Verbesserung der Produktion Vortheile,
aber auch Pflichten zuweist. Dabei wird aber durch die

bloße Aufhebung der freien Konkurrenz natürlich das Uebel

nicht ohne Weiteres beseitigt, wie es beliebt zu machen auch

schon versucht worden ist. Au einem Vorzugsrecht des Mindest-
fordernden muß bei der Konkurrenz freilich festgehalten wer-
den, aber nicht an einer Vorzugspflicht desselben. Das Ver-
dingungswesen steht in engem Zusammenhange mit der all-
gemeinen Frage der Staatsintervention und Staatsprodnktion,
im Rahmen einer Gewerbeordnung!

Der Staat hat nicht den Standpunkt des Spekulanten,
nicht die baare Rentabilität bei seinen öffentlichen Arbeiten,
sondern auch die Vortheile und das Wohlergehen größerer
Volkskreise im Auge zu behalten. Eine gleichmäßige Berück-

sichtigung der gleichwichtigen Punkte bedarf auch verschiedene

Mittel. Wenn Gesetze von Angebot und Nachfrage die Unter-
nehmungslustigen geniren, und so lauge der Gewerbestand
nicht besser kalkuliren lernt, so lange ihn Brodueid und"Miß-
gunst zu unrentabel» Offerten anreizen und wegleiten, so

lange gibt es kein wirksames Heilmittel gegen unsere Sub-
missions-Uebelstände.

Es besteht ein häßlicher Widerspruch zwischen dem gemein-
nützigen Zweck öffentlicher Bauten und dem gemeinschädlichen
Verfahren, das so häufig bei ihrer Vergebung zur Anwendung
kommt, bei Außerachtlassung der Gütekonkurrenz gegenüber
der Preiskonkurrenz! Die freihändige Vergebung sollte als
Ausnahme häufiger Anwendung finden können zur Förderung
der Bautcchnik und der Kunst, auch die von Zeit zu Zeit,
erneute engere Konkurrenz, in Abweichung von der jetzigen,

zu einseilig praktischen Schablone der allgemeinen Submission.
Bei Arbeitsvergebnngen können Preistabellen und Submis-
sions-Slatistiken die Unlerbietnngskonkurrenz ersetzen, ihre jähr-
liche Erneuerung vorausgesetzt und mil Sorgfalt durchgeführt.

In Paris werden für solche städtische Tarife gemischte

Verifikations-Kommissionen eingesetzt von den Syndikat-
Kammern. Eine Submissioiis-Stalistik, wie sie in Preußen
amtlich angeordnet worden ist, nach der Einleitung vom Ver-
bande deutscher Architekten und Ingenieur-Vereine von 1880,
verhütet auch das Herunterschrauben der Voranschläge, aus
Grund früherer vielleicht sehr leichtsinniger Submissions-
Unterbietungen. Man darf wohl dieser Praxis die hohe

Blüthe kunstgewerblicher Thätigkeit im Bauwesen besonders
Frankreichs zuschreiben. Positive Ersatzmittel für die mit der
Submission gegebenen Objektivität, Sparsamkeit und bequeme
Vergebung sind:

1. Eine inil der Einheitlichkeit des Verfahrens gegebene

Konzentration des Jnformirnngswesens über die Leistungs-
fähigkeit und Vertrauenswürdigkeit der Snbmittenten. (Das
würde die soliden Bewerber fördern.)

2. Die Niedersetzung vgn ständigen gemischten Beschaffuugs-
und Uebernahme-Kommissionen würde für das gesammte

Lieferungswesen zu öffentlichen Vergebungen von großem
Nutzen sein.

3. Ständige Expertisen, d. h. Schiedsgerichte, könnten
vielen Streitigkeiten und Prozeßkosten vorbeugen und somit
manche große Schädigungen verhüten.

4. Die Materialprüfungsanstalten sollten über bloße
Festigkeitsproben hinaus erweitert werden, auf chemische und
andere physikalische Eigenschaften und auf alle garantirten
oder zu garantirenden Widerstandsfähigkeiten überhaupt.

Nur dann kann direkt den sozialpolitischen Mißständen,
die in der systematischen Bevorzugung der Mindestangebote
liegen, vorgebeugt werden, wenn zur Erleichterung der Kalkula-
tiou der Umfang der zu vergebenden Leistung zugleich mög-
lichst genau bestimmt und die Bauleiter, Verwalter, Behörden
und Banherren die Vorausmaße und Qualitätsbestimmungen
so genau ausarbeiten und die Bedingungen und Formen zur
Uebernahme so klar definiren, daß keine Selbsttäuschung seitens
der Bewerber möglich ist. Unklare und unvollständige Fassung
in diesen Beziehungen heißt den Unternehmungslustigen aufs
Eis führen und prellen; jedenfalls wird dadurch bequemes,
leichtsinniges Schätzen und Veranschlagen, das nicht rechnende
Unterbieten großgezogen! Es muß ein Zwang zu richtiger
Kalkulation und zur Prüfung von Voranschlägen durch Ein-
gehen auf die Ausführungs-Details und die Berücksichtigung
des Beschaffungszweckes, durch Ausschluß jedes Nachgebotes
und durch Zuziehüng von Sachverständigen bei Prüfung von
Uebernahmsofferten, bestehen.

Dieser Zwang kann auch darin bestehen, daß beim Aus-
schreiben keine Voranschläge mitgetheilt werden, um nach

Prozenten abbieten zu können, io daß die Snbmittenten ihre
Uebernahmspreise durch Kalkulation stellen müssen, durch

Selbstrechnung, wenn sie dazu fähig sind. Eine rasche Zu-
schlagsentschcidung, prompte Abrechnung und die Gestattung
von Verzugszinsen bei Ueberschreituug einer Abzahlungsfrist
würde dann die Vertragsverhältnisse nicht als vom Stand-
punkte eines Machthabers, sondern von freisinnigen Normen
ausgehend, aufgestellt sein lassen.

Was allgemein kurz übersichtlich zusammengedrängt vorge-
schlagen werden sollte, ist Folgendes:

1. An der allgemeinen öffentlichen Submissionskonkurrenz
ist prinzipiell festzuhalten.

2. Dem Prinzip unbeschadet aber können dessen Aus-
wüchse und Uebertreibungen eingedämmt und beseitigt werden.

Die Mittel h ezu liegen einmal in der jeweiligen Fest-
setznng der verschiedenen Kombinationen zur Ersetzung der

Preiskonkurrenz im Wege des Submissionssystems, durch das

Qualitätskonkurrenzversahren nach Mnstervorlage, die Voraus-
seststellung eines geheim zu haltenden Minimalpreises. Ander-
seits sind als weitere Ersatzmittel bei der Konkurrenz anzusehen:

a. Die allgemeine, abwechselnd kombinirte öffentliche Aus-
schreibung, k>. Ausschreibung mit Anwendung der Beschränkung
beim Zuschlag und im Ausbietnngsverfahren, o. der frei-
händigen (Übertragung, 6. der eigentlichen Regie (iirbsrsssss
pur kaonomis), s. unter Umständen auf der Auslassung
oder Bevorzugung des Durchschnittsangebotes, und k. der

uneingeschränkten Auswahl unter den Submittenten! Das
Alles mit Vorausbestimmnng der geeigneten Fälle für die

alternirende Vergebungsweise, mit Voransbestimmnug der

Bewerber-Bezirke oder eines Personalturnus und mit der

Erleichterung der Preiskalkulation durch Preistabellen und

Submissions-Slatistiken und bei dem Korrektive der Bewerb-
ungsfähigkeit oder Unfähigkeit durch Fähigkeitsatteste und

Bietuugskaution.
Beim Akkordvergeben herrscht viel chikanöses und schleppen-

des Verfahren; engherzige Verklansulirungen, die gegen das

Prinzip der Gleichberechtigung gerichtet sind, haben sich zu
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ben Unternehmer llngunfteii 311 feïjr feftgefegt atlmätig, in
ben allgemeinen nnb befonberg in bie bie g-inan§oermaltung
beriiprenben Subntiffiong*Sebingungen. ©g fittb bieg foI=
genbe Sefiberien bezüglich ber tecEjnifcfien Sebingungen:

„Sie ©arantieleiftungen nnb fpeziellett Augfüf)runggbor*
fdjriften, Kautionen, ifonDentionsbußen, Atel)r= unb ÜDtinber*

leiitnngen unb 23or&eb>alt öon S<hiebëgericf)ten."
Sezüglidj be§ Submiffioitgberfahreng roirb fpegieü ge*

münfd)t: 1. ©ine borzuggweife Serücffid)tigung ber Serfehr?*
möglid)feiten ©ewerbetreibenber gegenüber bem Smifcljen*
bänbler ober bem ©eneralitmcrneftmer. 2. Unter ber Söraug*
feßnng fonft gleidjtoerthiger Sebingungen unb Referenzen
füllten ortganfäßige Sewerber beoorjugt werben, fowie and)

inlänbifcf)e Arbeit unb Sohftoffe ber auSlänbifdfjert Sottfurrenz
gegenüber. 3. ©ine ©infdjränfung ber ©eneralentreprife unb
fce8 fßrozentualberfahreng ift nötfjig. 4. Sie rechtzeitige
§inauggabe, 35otIftänbigfeit unb Ueberftc^tïicpfeit ber Aug*
fdjreibnngen, 27?afetabeIIen, 3eidjnungen, S3oran|djIäge unb

Sebingungen tarnen Sauherren, Serwaltungeu wie Untere

nehmern p ftatten. 5. ©ine planmäßige unb offizielle SSer=

öffenilidfuttg ber Offerten nnb ber Sergebung, augnahmgweife
Ausschluß jeber üßublifation unb jebe§ Radjgeboteg in ber

Siegel, bann rafdje Sufdjlaggentfcheibung unb prompte Ab*
recßnung. Sag finb fèauptmomente, bie im Subntifftong*
mefen zu beachten finb. Sie beiben ©rlaffe beg preußifdjen
Arbeitgminifteriumg bon 1880 unb 1885 enthalten biefe

Sebingungen beg Serfahreng, burcb eine borangegangene
©nguête begrünbet! Sei genauer ©inhaltung berfelben ift
fchon Diel gewonnen; aber auch bie ©ewinn* unb 93erluft=

©hancen füllten, inbem man in jebern ©injelfall rationelle
©runbfäpe zur Anwendung bringt, befchräntt werben. Sag
©rmeffen ber 'Arbeiten bergebenben Seßörbe folltc burd) all*
gemeine Anhaltgpunfte unb formen gebnnben werben, um
babutch bat Submittenten ein Sefchroerberedjt zu geben auf
bem Sertraggroege, burcb Sontrafte ju ihrem Schule. Sie
Surchführung biefer Sieformarbeit ift zunächft Slufgabe beg

©ewerbeftanbeg burd; Slffociationen unb Koalitionen, ©enoffen*
fcßaften unb Sereine, im Sufotnmeuwirfen mit Sehörben zur
häufigeren Qualitätgfonfurrenz

gortjefiung folgt).

Unierfiidjuitgen iikr bie Jcftigfeit uon 25eton.

3tt 2)muiben finb nenerbingg Serfuche über 3ugfeftigfeit
bon Selon aug Sortlaubzement unb Steinftücfen in berfdjie*
benen Serhältniffen angeftellt, welche mancherlei für bie

Srapig wichtige Attffchlüffe über biefeg wichtige Saumaterial
geben. 28ir tpeilen beßßalb baë 2Bid)tigfte über bie ©r=
gebniffe biefer Serfucße aug Sir. 14 beS jeßigen 3ohrgangeg
ber SBodjeufchrift be8 öfterreidjifcEten Sngenieur* unb Ardji*
tettenoereing mit. Sie Serfuche würben mit Setonblöden
bon 1 Steter Sänge unb 0,20 Steter Sreite unb §öbe an*
geftellt. Sie Slöde blieben zunächft 5 Sage ber Suft aug*
gefeßt, würben bann 1 SJleter tief in ben Sünenfanb ein*
gegraben uttb blieben 120 Sage barin liegen. Sie Slöde
Würben alg auf groei Stüßpunften ruhenbe Saiten in ber
Rütte belaftct. Sie 3ugfeftig£eit beg Setotig ift 7 big 10
Stat geringer, alg bie Srudfeftigfeit beöfetben. Sag ©igen*
gewicht ftellte fid) je nach ber Serwenbung berfchiebener
Steinforten berfchiebeu herauë unb groar für Seton aug
©ranitftüden gleict) 2,210, aug Slinferftuden gleich 2,001
unb auë Äiefelfteinen gleich 2,241. Serweubet man zum
Seton Wiefel ober ©ranit, fo nimmt bag ©igengewicht mit
ber ©röße ber Steiuftüde zu. 3m Slllgemeiueit nimmt bie
3ugfeftig!eii mit einem größeren ©eljalt an 3ement zu. Sei

einer Störtelmifchuug aug 3 Sheilett Sanb unb 2 Sheifeit
3ement erhielt ber ©ranitbeton eine 3ugfeftigteit uon 12,30
Kilogramm pro Quabratmeter, ber Slinferbeton eine foldje
bon 10,90 Silogramm unb ber Siefelfteinbeton zeigte nur
eine folche bon 9,44 Silogratnm. ©g ift bemnacß ©ranit
unb jeber anbere natürliche Stein gleicher ©arte mit rauher
Oberfläche zur ©erftellung eineg ftarfen Setong am geeig-
netften. Sie berfchiebenen ©rauitbetonblöde ergaben eine

größere fÇeftigfeit bei einer Atörtelmifd)ung bon IV4 &heil
3ement unb 3% Sheilen Sanb, Wenn Steinftüde berfd)ie=
bener ©röße berwenbet würben. Sagegeit zeigte fid) beim
Slinferbeton eine 3uuahme ber gfeftigfeit mit ber Slbnahmc
ber ©röße ber Ucrwenbeteu Steinftüde nnb ebenfo, baß Stein*
ftiide gleicher ©röße bortheilhafter für bie jjeftigfeit beg Se*
iong Waren. Ser Siefelfteinbeton gewinnt an jjeftigfeit
burd) Serwenbung Heiner Steine, aber berfchiebener ©röße.
3m Allgemeinen rechnet man auf 9 JÜubifmeter Seton 13
ftubifmeter trodeit genteffeneg Ataterial. 2Bte bei allen ber=

artigen Serfud)eu, felbft wenn biefelben mit ber größten Um*
fidjt gemacht werben, fam bei biefen boch aud) ein jyall bor,
in welchem bie gewonnenen Stefultate um 30 Rrozent biffe=
rierten. Ser Srud) war bei allen Slöden porög unb tarnen

Oeffnuttgen Don 2—3 Atillimeter Snrchmeffer oft bor. Reben
biefen fèauptberfuchen würbe noch eine befonbere Unterfudjung
mit 2 Setonblöden unb 6 gemauerten Slöden aug Minfern
unb Sementmörtel angeftellt: leßtere würben 1 Stein breit
unb bier Schichten hod) aufgemauert. Sei Serwenbung ber

Slörtelinifchung Don 2 Sheilen 3ement unb 3 Sheilen Sanb
Zerbrad)en bie Steine, wätjrenb fid) ber Störtet Dom Steine
nicht löste. Sei bem StifchunggDerbältniß Don l'/g bezw.

IV4 Sl)eil 3ement zu 37^ bezw. 3% Sheilen Sanb geigte
fiel) mehr Uebereinftimmung gtuifchert ber geftigteit beg Störteig,
ber Abl)äfiottg* unb Steinfeftigfeit. Siefe legieren Serfudje
haben aber gezeigt, baß zur ©eminttung eineg höheren

©igengewid)teg ober einer größeren jjeftigfeit gemauerte Slöde
burdjaug nicht zu empfehlen finb, fonbern bie Setonblöde
nach jeber Sichtung bortheilhafter finb. Sßidjtig für bie

Srapig wirb eg fein, wenn berartige Serfndie im ©roßen
auch un anbern Orten angeftellt werben.

5Berîd)icbcncê.
Sic §anbwer!émeifter non 9)îelê hoben einen Serein

gegrünbet, ber fich alg Seftion bem febmeigerifeben ®ewerbe=
bereiu anfrfjließt. Sag Somite würbe beftellt in ben Herren
Hauptmann Sfiffuer, ©emeinberath ©gert, SBeibel Sldcrmann,
3of. ©rünenfelber, Schuhmacher, unb 3- 21. SMlli, Sau*
meifter. ©g würbe bie ©inführung ber ^albjahreërechnungen
inS 2luge gefaßt.

Sctn Streit tttcljr! ©g hut Stanchen gefreut, wahr*
zunehmen, wie bie brohenben Streitigfeiten z®ild)en Schloffern,
©ppfern, fötalem Schreinern uttb ihren Arbeitgebern in
Saufantie, Sanf ber Derföl)nlid)en Sajwifchenïunft attgefehener
Sürger aller Parteien unb ingbefonbere ber gewerblichen

S^iebgrichter rafcf) unb zur Sefriebigung fämmtticher Sur*
teien hüben gefchlichtet werben föttnen. Sie gelpftünbigc
Arbeitgzeit ift nunmehr faft burchwegg zur Segel geworben,
unb auch mit Sezug auf bie ©eßultg* unb 8ohnberl)ältniffe
herrfcht allgemein bie llebergeugitng, baß biefelben ben beib*

feitigen Serhältniffen uollauf entfprecßeit. An bie Seihe
fommen nun, wie fchon gemelbet, bie StaurergefeHen, unb

auch hier hegt titan große ©Öffnung auf gütliche ©rzielnng
eineg ooHfotntttenen ©inberftänbniffeg. 2llfo feine Streife
mehr, befto beffer!

.^anbwerïcr ober Komutig Alg ein 3cid)ett ber Seit
berichtet matt aug 3ürid)t ©in hieiigeg ©efd)äft ber Sapier*
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den Unternehmer Ungunsten zu sehr festgesetzt allmälig, in
den allgemeinen und besonders in die die Finanzverwaltung
berührenden Submissions-Bedingungen. Es sind dies fol-
gende Desiderien bezüglich der technischen Bedingungen:

„Die Garantieleistungen und speziellen Ausführungsvor-
schrislen, Kautionen, Konventionsbußen, Mehr- und Minder-
leistungen und Vorbehalt von Schiedsgerichten/'

Bezüglich des Snbmissionsverfahrens wird speziell ge-
wünscht: 1. Eine vorzugsweise Berücksichtigung der Verkehrs-
Möglichkeiten Gewerbetreibender gegenüber dem Zwischen-
Händler oder dem Generalunlcrnehiner. 2. Unter der Voraus-
setzung sonst gleichwerthiger Bedingungen und Referenzen
sollten ortsansäßige Bewerber bevorzugt werden, sowie auch

inländische Arbeit und Rohstoffe der ausländischen Konkurrenz
gegenüber. 3. Eine Einschränkung der Generalentrcprise und
des Prozeniualverfahrens ist nöthig. 4. Die rechtzeitige
Hinausgabe, Vollständigkeit und Uebersichtlichkeit der Aus-
schreibungen, Maßtabellen, Zeichnungen, Voranschläge und

Bedingungen kämen Bauherren, Verwaltungen wie Unter-
nehmern zu statten. 5. Eine planmäßige und offizielle Ver-
öffentlichung der Offerten und der Vergebung, ausnahmsweise
Ausschluß jeder Publikation und jedes Nachgebotes in der

Regel, dann rasche Zuschlagsentscheidnng und prompte Ab-
rechnung. Das sind Hauptmomente, die im Submissions-
Wesen zu beachten sind. Die beiden Erlasse des preußischen

Arbeitsministeriums von 1880 und 1885 enthalten diese

Bedingungen des Verfahrens, durch eine vorangegangene
Enguste begründet! Bei genauer Einhaltung derselben ist
schon viel gewonnen; aber auch die Gewinn- und Verlust-
Chancen sollten, indem man in jedem Einzelfall rationelle
Grundsätze zur Anwendung bringt, beschränkt werden. Das
Ermessen der Arbeiten vergebenden Behörde sollte durch all-
gemeine Anhaltepunkte und Normen gebunden werden, um
dadurch den Submittenten ein Beschwerderecht zu geben auf
deni Vertragswege, durch Kontrakte zu ihrem Schutze. Die
Durchführung dieser Reformarbcir ist zunächst Aufgabe des

Gewerbestandes durch Associationen und Koalitionen, Genossen-
schasten und Vereine, im Zusammenwirken mit Behörden zur
häufigeren Qualitätskonkurrenz!

Forlsetzung folgt).

Untersuchungen über die Festigkeit von Beton.

In Nmuiden sind neuerdings Versuche über Zugfestigkeit
von Beton aus Portlandzement und Steinstücken in verschie-
denen Verhältnissen angestellt, welche mancherlei für die

Praxis wichtige Ausschlüsse über dieses wichtige Baumaterial
geben. Wir theilen deßhalb das Wichtigste über die Er-
gebnisse dieser Versuche aus Nr. 14 des jetzigen Jahrganges
der Wochenschrift des österreichischen Ingenieur- und Archi-
tektenvereins mit. Die Versuche wurden mit Betonblöcken
von 1 Meter Länge und 9,20 Meter Breite und Höhe an-
gestellt. Die Blöcke blieben zunächst 5 Tage der Luft aus-
gesetzt, wurden dann 1 Meter tief in den Dünensand ein-
gegraben und blieben 129 Tage darin liegen. Die Blöcke
wurden als auf zwei Stützpunkten ruhende Balten in der
Mitie belastet. Die Zugfestigkeit des Betons ist 7 bis 19
Mal geringer, als die Druckfestigkeit desselben. Das Eigen-
gewicht stellte sich je nach der Verwendung verschiedener
Steinsonen verschieden heraus und zwar für Beton aus
Granitstücken gleich 2,219, aus Klinkerstucken gleich 2,991
und aus Kieselsteinen gleich 2,241. Verwendet man zum
Beton Kiesel oder Granit, so nimmt das Eigengewicht mit
der Größe der Steinstücke zu. Im Allgemeinen nimmt die
Zugfestigkeit mit einem größeren Gehalt an Zement zu. Bei

einer Mörtelmischung aus 3 Theilen Sand und 2 Theilen
Zement erhielt der Granitbeton eine Zugfestigkeit von 12,39
Kilogramm pro Quadratmeter, der Klinkerbeton eine solche

von 19,99 Kilogramm und der Kieselsteinbeton zeigte nur
eine solche von 9,44 Kilogramm. Es ist demnach Granit
und jeder andere natürliche Stein gleicher Härte mit rauher
Oberfläche zur Herstellung eines starken Betons am geeig-
netsten. Die verschiedenen Granitbetonblöcke ergaben eine

größere Festigkeit bei einer Mörtelmischung von Theil
Zement und 3^ Theilen Sand, wenn Steinstücke verschie-
dener Größe verwendet wurden. Dagegen zeigte sich beim
Klinkerbetou eine Zunahme der Festigkeit mit der Abnahme
der Größe der verwendeten Steinstücke und ebenso, daß Stein-
stücke gleicher Größe oortheilhafter für die Festigkeil des Be-
tons waren. Der Kieselsteinbeton gewinnt an Festigkeit
durch Verwendung kleiner Steine, aber verschiedener Größe.
Im Allgemeinen rechnet man auf 9 Kubikmeter Beton 13
Kubikmeter trocken gemessenes Material. Wie bei allen der-

artigen Versuchen, selbst wenn dieselben mit der größten Um-
ficht gemacht werden, kam bei diesen doch auch ein Fall vor,
in welchem die gewonnenen Resultate um 39 Prozent diffe-
rierlen. Der Bruch war bei allen Blöcken porös und kamen

Oeffnungen von 2—3 Millimeter Durchmesser oft vor. Neben
diesen Hauptversuchen wurde noch eine besondere Untersuchung
mit 2 Betonblöcken und 6 gemauerten Blöcken aus Klinkern
und Zementmörtel angestellt: letztere wurden 1 Stein breit
und vier Schichten hoch aufgemauert. Bei Verwendung der

Mörtelmischung von 2 Theilen Zement und 3 Theilen Sand
zerbrachen die Steine, während sich der Mörtel vom Steine
nicht löste. Bei dem Mischungsverhältniß von M/z bezw.

M/á Theil Zement zu 3^/z bezw. 3^ Theilen Sand zeigte
sich mehr Uebereinstimmung zwischen der Festigkeit des Mörtels,
der Adhäsions- und Steinfestigkeit. Diese letzteren Versuche
haben aber gezeigt, daß zur Gewinnung eines höheren
Eigengewichtes oder einer größeren Festigkeit gemauerte Blöcke

durchaus nicht zu empfehlen sind, sondern die Betonblöcke

nach jeder Richtung vortheilhafler sind. Wichtig für die

Praxis wird es sein, wenn derartige Versuche im Großen
auch an andern Orten angestellt werden.

Verschiedenes.
Die Handwerksmeister von Mels haben einen Verein

gegründet, der sich als Sektion dem schweizerischen Gewerbe-
verein anschließt. Das Komite wurde bestellt in den Herren
Hauptmann Pfiffner, Gemeinderath Egert, Weibel Ackermann,
Jos. Grünenfelder, Schuhmacher, und I. A. Willi, Bau-
meister. Es wurde die Einführung der Halbjahresrechnungen
ins Auge gefaßt.

Kein Streik mehr! Es hat Manchen gefreut, wahr-
zunehmen, wie die drohenden Streitigkeiten zwischen Schlossern,
Gypsern, Malern, Schreinern und ihren Arbeitgebern in
Lausanne, Dank der versöhnlichen Dazwischenkunft angesehener

Bürger aller Parteien und insbesondere der gewerblichen
Schiedsrichter rasch und zur Befriedigung sämmtlicher Par-
teien haben geschlichtet werden können. Die zehnstündige
Arbeitszeit ist nunmehr fast durchwegs zur Regel geworden,
und auch mit Bezug auf die Gehalts- und Lohnverhältnisse
herrscht allgemein die Ueberzeugung, daß dieselben den beid-

seifigen Verhältnissen vollauf entsprechen. An die Reihe
kommen nun, wie schon gemeldet, die Maurergesellen, und

auch hier hegt man große Hoffnung auf gütliche Erzielung
eines vollkommenen Einverständnisses. Also keine Streike

mehr, desto besser!

Handwerker oder Commis? Als ein Zeichen der Zeit
berichtet man aus Zürich: Ein hiesiges Geschäft der Papier-
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